


Arbeitszeitpolitische Meilensteine in Ö 
2015: 40 Jahre 40h-Woche 

 1885: 11h-Tag in Fabriken 

 1919: 8h-Tag und 48h Woche 

 1959: 45h – Woche 

 1975: 40h – Woche per GenKV 

 1984: 5. Urlaubswoche 

 1985: Start 38,5h-Woche per KV 

 2007: AZG –Novelle bringt Flexibilisierung 
 10 h Tag per KV und BV möglich 

 Mehrarbeitszuschlag für Teilzeitbeschäftigte 

 2013: Freizeitoption per KV erstmals verankert 

 



Arbeitszeitsituation in Österreich  

 Seit 2008 stagnierendes Arbeitsvolumen  

 Sehr lange Arbeitszeiten der Vollzeitbeschäftigten 
(2. Stelle im EU Vergleich!) 

 Sehr hohe Teilzeitquote (27,9%) 2. höchste in 
der EU.  

 Frauen: 46,9%, Männer: 10,9% 

 Das muss nicht so sein! Umverteilung von Arbeit 
sinnvoll und möglich 
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Teilzeitquote im internationalen 
Vergleich  
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Quelle: Eurostat, Statistics in focus 14/2013 

DK Irl It Fi Nl Be Fi SI Lu U EU 27 Dtl Gr Sk CZ Pl Po Ös VK

Gesamt 37,6 38,7 38,7 39,0 39,0 39,2 39,4 39,9 40,1 40,4 40,4 40,7 40,7 40,9 41,0 41,0 41,3 41,8 42,3

Männer 38,1 40,2 39,9 40 39,2 39,8 40,1 40 40,5 40,7 41,1 41,2 41,1 41,5 41,6 42,1 42,2 42,3 43,6

Frauen 37,1 36,9 36,8 38 38,2 38,1 38,5 39,8 39,3 40,1 39,3 39,9 40,3 40,4 40,2 39,7 40,3 40,9 40,2
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Normalerweise geleistete wöchentliche Arbeitszeiten  
vollzeitbeschäftigter ArbeitnehmerInnen 2012  Ö 



Beschäftigung steigt 
Jahresarbeitsvolumen stagniert 

 



Wir fordern:  

 Gesetzliche und kollektivvertragliche 
Arbeitszeitverkürzung 

 Leichtere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche  

 Abbau der Überstundenbelastung  

 Einschränkung von All-In Verträgen 

 Arbeitszeitregelungen müssen eingehalten, 
kontrolliert und bei Verstößen sanktioniert 
werden! 

 



 
Begriffe der Arbeitszeit 

 

 Arbeitszeit:  
 die Zeit , in der AN dem AG dienstlich zur Verfügung steht 
 vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Pausen 

  

 Ruhepausen:  
 Zeit, die der Arbeitnehmer für seine Zwecke in Anspruch 

nimmt  
 

 Tagesarbeitszeit:  
 Arbeitszeit innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraumes 

von 24 Std. 

 

 Wochenarbeitszeit: 
 Arbeitszeit innerhalb des Zeitraumes von Mo - So 



 
Begriffe der Ruhezeit 

Wochenendruhe:  
 ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden, in die der 

Sonntag fällt 

Wochenruhe:  
 ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden in der  

Kalenderwoche 

 Ersatzruhe: 
 Ruhezeit, die als Abgeltung für die während der  

Wochen(end)ruhe geleistete  Arbeit zusteht 

 Feiertagsruhe: 
 Ruhezeit von 24 Std. an gesetzlichen Feiertagen  

 



 

Grenzen der Arbeitszeit 

 Tagesarbeitszeit - 
Normalarbeitszeit 
grundsätzlich  
8 Stunden,  
jedoch einige Ausnahmen! 
 

 Tägliche Gesamtarbeitszeit = 
Überstunden + 
Normalarbeitszeit: 
Höchstgrenze grundsätzlich 
10 Stunden/Tag  
 

Viele Ausnahmen zB : 

 bei GLAZ,  

 bei 4-Tage Woche 

 bei vorübergehendem besonderen  
Arbeitsbedarf max. 24 Wochen p.a. 
 
 

 

 Wochenarbeitszeit - 
Normalarbeitszeit  

       grundsätzlich 40 Stunden, 
       jedoch einige Ausnahmen! 
 

 Wöchentliche 
Gesamtarbeitszeit = 
Überstunden + 
Normalarbeitszeit: 
Höchstgrenze 45 Stunden + 
Jahrespaket von 60 
Stunden, jedoch max. 50 
Stunden/Woche 
 

Detaillierte Übersicht: 
www.arbeitsinspektion.gv.at 

  



 
Die Grenzen der Arbeitszeit - Überstunden 
 

§ 7 Arbeitszeitgesetz (AZG) 

 

 Fünf Überstunden pro Woche 

 Zusätzlich höchstens 60 Überstunden im 
Jahr 

 Aber: Wöchentlich nicht mehr als 10 
Überstunden 

 Tagesarbeitszeit nicht mehr als 10 Stunden! 



„Es sind ja nur ein paar Minuten am Abend –  

und wieviel ist das im Monat?“ 

Überstundenarbeit - § 6 Arbeitszeitgesetz liegt vor,  

 

 wenn die tägliche Normalarbeitszeit (NAZ) überschritten 
wird, 

 wenn die zulässige wöchentliche NAZ überschritten wird. 

 Heranziehung von Angestellten zu Überstunden nur dann, 
wenn diese rechtlich zugelassen sind und nicht  berück- 
sichtigungswürdige Interessen des Arbeitnehmers der 
Überstundenarbeit entgegenstehen 

 Formulierungen im Dienstzettel oder Dienstvertrag 
beachten:  „grundsätzliche Bereitschaft zur Leistung von 
Überstunden“ etc.   
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Wann darf ich bis zu 10 Stunden arbeiten? 

 Unter Beachtung der Höchstgrenzen der wöchentlichen 
Überstunden an manchen Tagen in der Woche 

 Wenn eine Gleitzeitbetriebsvereinbarung bis zu  
10 Stunden zulässt 
 

Wann darf ich bis zu 12 Stunden arbeiten? 

 Bei vorübergehend erhöhtem Arbeitsbedarf darf die 
Tagesarbeitszeit nicht mehr als 12 Stunden betragen 

 Bei der Verteilung der Wochenarbeitszeit auf vier Tage und 
einer Regelung durch Kollektivvertrag und/oder 
Betriebsvereinbarung 

 

Tageshöchstarbeitszeiten 



 Vertrauensarbeitszeit 
 Arbeitgeber verzichtet auf die Kontrolle der Arbeitszeiten 

 Mitarbeiterführung vor allem über Zielvereinbarungen und 
Qualitätsstandards 

 Eigenverantwortliche Entscheidung wann die Aufgabe erfüllt 
wird und wie viel Arbeitszeit aufgewendet wird 

 AZG gilt: Arbeitszeitaufzeichnungen, NAZ, Überstunden… 

 Rechtlich möglich bei leitenden Angestellten im Sinne des 
AZG 
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Aussage eines/r Betroffenen: „Meine Chefin/mein Chef 

kontrolliert mich nicht, sondern vertraut mir.“  



Ruhepausen/Ruhezeiten 

 Bei einer Gesamtdauer der Tagesarbeitszeit von mehr als 6 
Stunden, mindestens eine halbe Stunde Ruhepause 
(oder 2 x ¼ Stunde oder 3 x 10 Minuten, wenn im Interesse der ArbeitnehmerInnen 

oder aus betrieblichen Gründen) 

 Ein Teil der Ruhepause muss mindestens  
10 Minuten betragen 

 Nach Beendigung der Tagesarbeitszeit mindesten 11 Stunden 
ununterbrochene Ruhezeit  

(Verkürzung mittels KV auf mindestens 8 Stunden möglich) 



Was kann der Betriebsrat 
machen?  

 Überwachungs- und Einsichtsrecht  
(§ 89 ArbVG) 

 Überwachung des geltenden Rechts  
(zB KV, BV, AV, ASCHG, SV, …)  

 Einsichtnahme in die Aufzeichnungen  
 in die Lohn- und Gehaltslisten der vertretenen AN  

 die zur Berechnung erforderlichen Unterlagen  

 alle gesetzlich verpflichtenden Aufzeichnungen  
(zB Urlaub, Arbeitszeit)  

 Personalakt (nur mit Einverständnis des/der AN)  
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Interventions- und 
Vorschlagsrecht 

 Maßnahmen zur Einhaltung der die AN 
betreffenden Rechtsvorschriften  

 Vorschläge - zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen  

 zur menschengerechten Arbeitsgestaltung  

 sonstige Maßnahmen zugunsten der AN  

 Informations- und Beratungsrecht 
§§ 91 und 92 ArbVG 



Service der GPA-djp 

 Broschüren 

 Arbeitszeitfibel „Kürzer arbeiten – 
leichter leben!“ 

 Neu: „Kompass faire Arbeitszeiten – 
Orientierungshilfe für den betrieblichen 
Alltag“  

 „Flexible Arbeitszeiten“ 

 „Allzeit bereit – über das Verschwimmen 
von Arbeitszeit und Freizeit“ 

 Alles auf www.gpa-djp.at im Mitgliederbereich 
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http://www.gpa-djp.at/
http://www.gpa-djp.at/
http://www.gpa-djp.at/



